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1.0 BESCHREIBUNG VORHABEN 

 

Für die Festsetzung eines Sondergebiets für großflächige Einzelhandelsbetriebe im Rahmen 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Ortseingang West“ – mit einer maxi-

malen Verkaufsfläche von 1.870 m² sowie einem Backshop mit maximal 60 m² Verkaufsfläche 

(dies ergibt eine maximale Bruttogeschossfläche von ca. 3.000 m²) - wird geprüft, ob eine UVP-

Pflicht im Sinne des UVPG besteht, da der Bebauungsplan im Verfahren nach § 13a BauGB auf-

gestellt werden soll. 

 

Stadt Gaildorf 

Gemarkung Gaildorf 

Flurstücke 

119/5, 201 (Ottendorfer Str. 2), 201/1, 201/2 (ehemals Bahn-

hofstraße 112), 201/3, 201/4 und 201/5 sowie Teilflächen der 

Flurstücke 119 (Bahnhofstraße, östl. Bereich), 200, 205 

(Ottendorfer Straße) und 303 (Bahnhofstraße, westl. Be-

reich). 

Kumulierende Vorhaben (vgl. 

§ 10 UVPG) 
keine 

Erweiterung bestehender 

Vorhaben (vgl. § 11 UVPG) 
nein 

Vorhabenträger 
Rommel Lebensmittelmarkt Projektgesellschaft GmbH & Co. 

KG 

2.0 VORPRÜFUNG 

 

Vorprüfung des Einzelfalls gemäß §7 UVPG, Anlage 1 des UVPG zu UVP-pflichtigen Vorhaben 

und Anlage 3 des UVPG 

 

UVP-Pflicht Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 

Neubau eines großflächigen Einzelhandels-

betriebes mit einer zulässigen Geschossflä-

che über 5.000 m² 

(Nr. 18.6.1 der Anlage 1) 

 

Neubau eines großflächigen Einzelhandels-

betriebes mit einer zulässigen Geschossflä-

che zwischen 1.200 und 5.000 m² 

(Nr. 18.6.2 der Anlage 1) 

 

 X 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

(gemäß § 6 UVPG) 

 

Überschlägige Prüfung unter Berücksichti-

gung der 28 Kriterien  

(gemäß Anlage 3 Nr. 1 bis 3 des UVPG) 

 

 

Die Frage nach erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen ist im Hinblick auf die Merkmale 

und den Standort des Vorhabens sowie die Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen zu 

beurteilen. 
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3.0 VORLIEGENDE UNTERLAGEN 

 

Der Vorprüfung liegen nachfolgend aufgelistete Unterlagen bzw. Daten zu Grunde:  

 

a) Bebauungsplan-Entwurf „Sondergebiet Ortseingang-West“ mit allen Anlagen 

b) Flächennutzungsplan des GVV Limpurger Land 

c) Geologische Übersichtskarten (LGRB-Kartenviewer) 

d) Informationen zu Schutzgebieten und geschützten Einzelstrukturen (Kartendienst der 

LUBW) 

4.0 KRITERIEN ZUR FESTSTELLUNG DER UVP-PFLICHT 

 

Kriterien zur Feststellung der UVP-Pflicht im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzel-

falls gemäß Anlage 3 Nr. 1 - 3 des UVPG 

 

4.1 Merkmale des Vorhabens 

 

Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beurtei-

len: 

4.1.1 
Größe und Ausgestal-

tung des Vorhabens 

Eingeschossiger großflächiger Einzelhandelsmarkt mit 

einer maximalen Gebäudehöhe von 8,50 m und Flach-

dach oder flachgeneigtem Dach bis 15° DN. Festset-

zung einer GRZ von 0,4 in einem Sondergebiet und ei-

ner maximalen Verkaufsfläche von 1.870 m² zuzüglich 

eines Backshops. Im Außenbereich ca. 100 bis 120 

Stellplätze mit Fahrgassen, Be- und Entladezone, Trafo, 

technischen Einrichtungen und Nebenanlagen. 

4.1.2 
Nutzung natürlicher 

Ressourcen 

Die Plangebietsfläche ist die einzige innenstadtnah ver-

fügbare Fläche, die sich noch mit dem Einzelhandels-

konzept der Stadt Gaildorf und den dort definierten Nah-

versorgungsbereichen in Einklang bringen lässt. Die für 

die Errichtung des Vorhabens erforderlichen Flächen 

werden durch den Vorhabenträger erworben. Die bishe-

rige Nutzung, teilweise als Recyclinghof des Landkrei-

ses sowie als Bauhof der Stadt wird an andere Stand-

orte verlagert. Durch die bestehenden und ehemaligen 

Nutzungen ist das Plangebiet bereits heute nahezu voll-

ständig versiegelt oder teilversiegelt. Die bisher unver-

siegelten Bereiche bleiben erhalten und werden sogar 

geringfügig erweitert. Ebenso bleiben die wertgebenden 

Gehölzbestände am Kocher erhalten. Besonders schüt-

zenswerte Landschafts- und Naturbestandteile sind 

nicht vorhanden und für den Artenschutz spielt das Plan-

gebiet keine wesentliche Rolle. Durch die geplanten Ge-

bäudehöhen in Verbindung mit den zu erhaltenden Grün-

elementen geht von der Planung keine wesentliche 

Fernwirkung aus. Städtebaulich stellt das Vorhaben eine 

Verbesserung der Bestandssituation am Ortseingang 

von Gaildorf dar. 

4.1.3 
Erzeugung von Abfäl-

len 

Baubedingt sind im Vorfeld zunächst die bestehenden 

Gebäude und Anlagen abzubrechen und die vorhande-

nen Versiegelungen zu entfernen. Die Verwertung und 
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Entsorgung der Bauabfälle bemisst sich nach den abfall-

rechtlichen Bestimmungen. Ggf. erforderliche geson-

derte Entsorgungen von belasteten Böden aufgrund der 

angrenzenden Altlast sind mit den zuständigen Fachbe-

hörden abzustimmen. Darüber hinaus sind baubedingt 

keine weiteren Abfallerzeugungen über das übliche Maß 

hinaus zu erwarten. Die nutzungsbedingt zu erwarten-

den Abfälle wie Verpackungsmaterialien, verdorbene 

oder abgelaufene Lebensmittel, häusliche Abfälle usw. 

entsprechen den für einen Einzelhandelsbetrieb zu er-

wartenden Mengen. Die Abfallentsorgung hierfür kann 

ortsüblich gewährleistet werden.  

4.1.4 

Umweltverschmut-

zung und  Belästigun-

gen 

Hinsichtlich der auf den Grundstücken bestehenden Alt-

lasten und der vorhandenen Grundwasserbehandlungs-

anlage sind die Risiken einer möglichen Verunreinigung 

des Untergrunds bekannt. Es wurden entsprechende 

Gutachten angefertigt und es erfolgte eine enge Abstim-

mung mit den Fachbehörden, deren Ergebnis unter an-

derem war, dass die Grundwasserbehandlungsanlage 

während der gesamten Bauzeit, wie auch nach Fertig-

stellung des Vorhabens dauerhaft in Betrieb bleiben 

muss, was entsprechend zu gewährleisten ist.  

Die Erforderlichkeit für eine gutachterliche Untersu-

chung hinsichtlich Lärm liegt nicht vor, da das Plange-

biet unmittelbar an der Bundesstraße B 19 liegt und im 

Bebauungsplan Festsetzungen zum Umgang mit Ver-

kehrslärm im Gebiet und dem ggf. erforderlichen passi-

ven Schallschutz getroffen werden. Durch das Vorhaben 

selbst werden keine Lärmemissionen erzeugt, die sich 

auf angrenzende Wohnbebauungen auswirken und den 

nicht ohnehin bereits bestehenden Lärmpegel der Bun-

desstraße überdrücken. Dennoch wurden die lärmemit-

tierenden Anlagen wie die Anlieferungsbereiche oder 

Lüftungsgeräte auf die Nordseite des Gebäudes gelegt 

und haben damit maximalen Abstand zur Wohnbebau-

ung. Sonstige Belästigungen können durch das Vorha-

ben von vorne herein ausgeschlossen werden.  

4.1.5 Unfallrisiken Keine gegeben. 

4.1.6 

Risiken für die 

menschliche Gesund-

heit 

Auf die Aspekte der Grundwasserbehandlung im Be-

reich der Altlasten wurde bereits eingegangen. Missach-

tungen der Vorgaben könnten zu Verunreinigungen des 

Grundwassers und damit des Oberflächengewässers 

Kocher führen, so dass deren Einhaltung zu kontrollieren 

ist. Sonstige Risiken für die menschliche Gesundheit be-

stehen nicht. 

 

4.2 Standort des Vorhabens 

 

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise beein-

trächtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Be-

rücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwir-

kungsbereich zu beurteilen: 
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1. Bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Fläche für Siedlung und Erholung, 

für land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige wirtschaftliche und 

öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungskriterien) 

 Das Plangebiet befindet sich im westlichen Randbereich der Kernstadt, zwischen der 

Ottendorfer-/ Bahnhofstraße sowie dem nördlich angrenzenden Kocher, im Randbe-

reich des bestehenden Siedlungskörpers von Gaildorf und im Übergang zum Außenbe-

reich. Das Gebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 1,37 ha, von denen ca. 0,87 ha als 

Sondergebiet ausgewiesen werden sollen.  

 Im Plangebiet verläuft entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze die Bundesstraße 

B 19. Sie ist im östlichen Bereich als Bahnhofstraße benannt, im westlichen Teil als 

Ottendorfer Straße. Etwa mittig des Plangebiets zweigt die Bahnhofstraße jedoch süd-

lich zum westlich gelegenen Bahnhof ab.  

Im östlichen Bereich des Geltungsbereichs besteht derzeit eine Brachfläche. Das ehe-

malige Gebäude Bahnhofstraße 112 wurde bereits abgebrochen. Auch die früher im 

nordöstlichen Bereich bestehende Trafostation auf den Flurstücken 201/3 und /4 wurde 

beseitigt und in das Bauhofgelände verlegt. Das Bauhofgelände der Stadt Gaildorf, das 

den größten Teil des Plangebiets einnimmt, ist überwiegend versiegelt und mit mehre-

ren eingeschossigen Gebäuden bzw. Überdachungen bebaut. Es wird derzeit zusätzlich 

größtenteils als Wertstoffsammelstelle der Abfallwirtschaft des Landkreises genutzt. 

Im östlichen Teil hat noch eine Baufirma ihren örtlichen Betriebshof eingerichtet.  

Weiter besteht auf dem Gelände ein großes Regenrückhaltebecken der Stadt Gaildorf 

sowie mehrere Abwasserkanäle und ein Düker unter dem Kocher. Die bestehende Zu-

fahrt zum Bauhofgelände befindet sich im westlichen Teil des Plangebiets. Im nördli-

chen und westlichen Randbereich bestehen teilweise mehrere Meter hohe Böschun-

gen, die das höher gelegene Bauhofgelände mit den Wiesen der Talaue bzw. dem Ge-

wässerrandstreifen des Kochers verbinden. Die Bundesstraße mit einer Fahrbahnbreite 

von ca. 7,0 m und hat einen auf der Nordseite angebauten durchgängigen Gehweg mit 

ca. 1,5 m Breite. Im südlichen Bereich besteht entlang der Bahnhofstraße ein größten-

teils gut ausgebauter Geh- bzw. Geh- und Radweg, der zwischen der Einmündung der 

westlichen Bahnhofstraße und der Gartenstraße vom Fahrbahnrand durch Verkehrs-

grünflächen abgetrennt ist.  

Erst östlich der Einmündung der Seestraße befindet sich der Geh- und Radweg direkt 

an die Bahnhofstraße angebaut. Auf Höhe des Gebäudes Bahnhofstraße 91 befindet 

sich die bestehende Ortsdurchfahrtsgrenze (OD-Grenze) und das Ortseingangsschild. 

Im nördlichen und nordöstlichen Teil des Plangebiets befinden sich kleinere Bereiche, 

die intensiv landwirtschaftlich als Grünland bewirtschaftet werden. Im Übergangsbe-

reich zwischen Bauhof bzw. ehemaligen Siedlungsflächen bestehen einige Grünstruk-

turen, die sich insbesondere im Bereich der Böschungen befinden. 

 Nördlich des Plangebiets grenzt der Kocher als Gewässer I. Ordnung an. Er ist geprägt 

durch eine weitestgehend geschlossene Uferrandbepflanzung. Nordöstlich bildet der 

Kocher einen leichten Mäander, die Talaue weitet sich nach Süden aus und bildet daher 

eine Verebnung, auf der eine landwirtschaftliche Nutzung als Grünland vorhanden ist. 

Am südlichen Rand befinden sich im Übergang zum ansteigenden Gelände Grünstruk-

turen.  

Diese dehnen sich bis ins östlich des Plangebiets liegende Grundstück 198/2 aus. Das 

mit mehreren Gebäuden bebaute Grundstück ist fast vollständig mit Bäumen und 

Sträuchern bewachsen. Das an der Bahnhofstraße stehende Gebäude Bahnhofstraße 

108 ist 2 ½ - geschossig mit steilem Satteldach. Westlich davon besteht eine aufgege-

bene Tankstelle, nördlich davon zwei größere Garagen- und Nebengebäude. Südlich 

der Bahnhofstraße grenzt eine gemischte Bebauung mit Wohnhäusern, Gaststätte, 

Steinmetzbetrieb sowie vereinzelten gewerblichen Betrieben an. Diese ist ebenfalls 

meist durch 2 ½ - geschossige Gebäude mit Satteldächern geprägt. Im Westen gren-

zen unterhalb der steilen Straßenböschung am nördlichen Rand der Bundesstraße in 

der Talaue ebenfalls landwirtschaftlich als Grünland bewirtschaftete Außenbereichsflä-

chen an. 
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 Ein wichtiges Ziel der Planung ist die Sicherung der Nahversorgung mit Waren des täg-

lichen Bedarfs. Für den westlichen Teil der Kernstadt von Gaildorf besteht dafür insbe-

sondere der knapp 400 m östlich stadteinwärts an der Bahnhofstraße 68 gelegene 

Edeka-Lebensmittelmarkt mit separatem Getränkemarkt sowie ein Lebensmitteldis-

counter in der Seestraße. Das Gebäude des bestehenden Edeka-Marktes ist jedoch in 

die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr einer zeitgemäß möglichen Warenprä-

sentation. Weiter besteht auch Bedarf an einer Erweiterung bzw. Verbesserung des 

Angebots, um den aktuellen Entwicklungen im Lebensmittelhandel Rechnung zu tra-

gen. Da sich dies am bestehenden Standort nicht verwirklichen lässt, ist die Firma 

Edeka an die Stadt Gaildorf herangetreten, um den bestehenden Markt nachhaltig und 

zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Dafür wurden in den letzten Jahren geeignete 

Standorte abgeprüft. Unter den erforderlichen Rahmenbedingungen wie Grundstücks-

größe, verkehrliche Anbindung und Innenstadtnähe zur Erhaltung der Versorgungsfunk-

tion konnte letztlich nur eine passende Alternative gefunden werden.  

Trotz der schwierigen Geländeverhältnisse konnte durch den zusätzlichen Erwerb des 

Grundstücks Bahnhofstraße 112 (Flurstück 201/4) im Bereich des Bauhofes, der derzeit 

auch als Wertstoffhof der Abfallwirtschaft des Landkreises Schwäbisch Hall bzw. als 

örtlicher Betriebshof einer größeren Baufirma genutzt wird, auf dieser Fläche ein Kon-

zept für einen neuen Edeka-Lebensmittelmarkt mit einer geplanten Verkaufsfläche von 

insgesamt maximal 1.930 m² entwickelt werden. Dabei handelt es sich um einen 

neuen Markttyp, der eine sehr viel großzügigere Präsentation der Waren ermöglicht. 

Der Standort ist auch hier weiterhin geeignet, da er eine Nahversorgungsfunktion für 

die umliegenden Wohngebiete sowie die im Wesentlichen unterversorgten nördlichen 

Stadtteile von Gaildorf erfüllt und mit seiner Lage an der Bundesstraße verkehrlich sehr 

gut angebunden ist.  

 Für einen zentraleren Standort in der Innenstadt stehen derzeit, wie bereits erwähnt, 

keine ausreichenden Flächen zur Verfügung. Außerdem ist die Versorgungssituation 

der Innenstadt durch die bestehenden Lebensmittelmärkte Rewe, Aldi und Norma sehr 

gut abgedeckt. Einzig in der Nordstadt wäre eine Verbesserung der Nahversorgung 

sinnvoll – dort stehen jedoch keine geeigneten Flächen zur Verfügung. Mit der vorlie-

genden Planung kann eine wichtige Infrastruktur – Einrichtung für das westliche Stadt-

gebiet erhalten sowie eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung für diesen 

Bereich gewährleistet werden. Mit dem neuen Lebensmittelmarkt kann zudem der 

nordwestliche Stadteingang aufgewertet werden und die Stadtentwicklung mit einem 

weiteren qualitätvollen Baustein ergänzt werden. Auch den Aspekten eines sparsamen 

Umgangs mit Grund und Boden kann Rechnung getragen werden, da damit einer mög-

lichen Neuausweisung auf der grünen Wiese entgegengewirkt werden kann.  

 

2. Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressour-

cen, insbesondere Flächen, Boden, Landschaft, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische 

Vielfalt des Gebiets und seines Untergrunds (Qualitätskriterien) 

 Boden / Fläche: 

Das Plangebiet ist derzeit bereits nahezu vollständig versiegelt bzw. über- oder unter-

baut und im östlichen Teilbereich durch Altlasten im Boden gekennzeichnet, weshalb 

dort auch keinerlei Bodenfunktionswerte dargestellt sind. Unmittelbar angrenzend wer-

den für die landwirtschaftlich genutzten Bereiche folgende Bodenfunktionswerte defi-

niert: Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,5, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0, Fil-

ter und Puffer für Schadstoffe 3,5, woraus sich ein durchschnittlicher Wert von 2,67 

ergibt. Die mittlere Qualität der Böden kann für das Plangebiet aber nicht mehr ange-

nommen werden, da die Bebauung den natürlichen Aufbau des Untergrunds bereits 

unterbrochen hat.  

Aufgrund der Ausgangssituation und der fehlenden Bodenfunktionswerte wird sich 

keine Betroffenheit des Schutzgutes Boden / Fläche ergeben. Im Gegenteil erfüllt die 
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Planung die Ansprüche an einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden, da insbe-

sondere das endliche Schutzgut Fläche durch die Nachnutzung bestehender bebauter 

Flächen geschont wird. 
 

 Wasser: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes besteht kein Oberflächengewässer, nördlich 

fließt aber der Kocher als Gewässer I. Ordnung unmittelbar vorbei. 

Hydrogeologisch überlagern Hochwassersedimente die darunter liegenden tonigen Un-

terjuraschichten. Das Ausgangsgestein ist somit überwiegend als Grundwassergering-

leiter einzustufen. Die Böden im Umfeld haben eine relativ gute Filterwirkung für 

Schadstoffe.  

Hinsichtlich der Überflutungsbereich durch ein hundertjähriges Hochwasser erfolgte 

eine Abstimmung mit den Fachbehörden und es wurde festgestellt, dass das Vorhaben 

außerhalb dieser Bereiche liegt, bzw. kein Eingriff in diese Bereiche erfolgt. 

Ebenso fand eine intensive Abstimmung zur Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens 

des Kochers statt, bei der der genaue Verlauf des Gewässerrandstreifens definiert 

wurde. Aufgrund der vorhandenen Bebauung lässt sich der Gewässerrandstreifen be-

reits aktuell nicht überall mit 5 m ab Böschungskante einhalten. Im Zuge der Planung 

können aber gewisse, derzeit bebaute Bereiche des Randstreifens entsiegelt und auf-

gewertet werden. Einige Bereiche werden aber auch zukünftig den Randstreifen von 

5 m nicht einhalten können, dies wird aufgrund der Vorbelastungen geduldet. 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen bezüglich Versiegelungen und Teilversie-

gelungen reduzieren zudem die Auswirkungen auf das Schutzgut. Es verbleibt eine 

sehr geringfügige Beeinträchtigung. 
 

 Klima / Luft: 

Die geringfügigen bisher nicht versiegelten Flächen des Plangebiets dienen der Kaltluft-

produktion, wobei diese kaum zusammenhängend sind und durch die topographische 

Situation keine sonstigen Siedlungsbereiche mit Kaltluft versorgen. Im Hinblick auf die 

nach Norden geneigte Topographie fließt die wenige produzierte Kaltluft unmittelbar 

zum Kocher ab. Darüber hinaus ist der Planbereich luftklimatisch durch die Lage an der 

Bundesstraße geringfügig belastet. Eine Neubebauung ändert die Strömungsverhält-

nisse kaum und der Grad an Entsiegelung wird sich ggf. nur geringfügigst positiv Aus-

wirkung, so dass die Situation für das Schutzgut weitgehend unverändert bleibt. 
 

 Landschaftsbild / Naherholung 

Die Belange des Schutzgutes Landschaftsbild und Erholung werden durch die Planung 

nicht wesentlich tangiert. Aufgrund der Vorbelastungen im Plangebiet und der vorlie-

genden Planung mit einem eingeschossigen Lebensmittelmarkt mit einer Gebäude-

höhe von maximal 8,5 m sowie die begleitenden Maßnahmen zur Ein- und Durchgrü-

nung ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf das Plangebiet und auf seine 

Umgebung. Die Belange der Erholung sind ebenfalls nicht beeinträchtigt, da sich das 

Plangebiet noch innerhalb des Siedlungsbereichs befindet und der Planungsraum keine 

Bedeutung für die Belange der Naherholung hat und somit keine negativen Auswirkun-

gen generiert. Durch ausreichende Sichtverschattung und dem unmittelbaren An-

schluss an die bestehende Bebauung ergeben sich keine erheblich negativen Auswir-

kungen auf das Schutzgut. 
 

 Pflanzen, Tiere und ihre Lebensräume, biologische Vielfalt 

Für das Bebauungsplan-Verfahren wurde im ersten Schritt im Frühjahr und Frühsom-

mer 2021 eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung durchgeführt, welche anschlie-

ßend durch die Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) ergänzt wurde. Entspre-

chend der Ergebnisse der Untersuchungen erfolgen vornehmlich Eingriffe in Bestands-

gebäude sowie in geringem Umfang in Gehölzbestände und in Ruderalvegetation.  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Ortseingang-West“ 21RM002 

 

 

9 

Dabei konnten Habitate für Brutvögel und Reptilien ausgemacht werden, für Fleder-

mäuse sind nur die bestehenden Gebäude im Plangebiet potenziell nutzbar. Um die ar-

tenschutzrechtliche Konfliktsituationen konkret zu bewerten wurden im Sommer noch 

ergänzende Untersuchungen zu den im Rahmen der Relevanzprüfung als möglicher-

weise betroffen ermittelten Arten durchgeführt. Im Ergebnis war festzustellen, dass 

weder für Fledermäuse oder Vögel, noch für Reptilien ein Vorkommen seltener Arten 

nachgewiesen wurde. Auch deren Lebensstätten werden von der Planung nicht beein-

trächtigt. Ansonsten ist die Habitatausstattung des Plangebiets gering, da nur an den 

Rändern und in den Böschungsbereichen Gehölze und Bäume vorhanden sind und 

große Teile des Plangebiets bereits vollständig versiegelt sind. Die bestehenden 

Bäume sind aufgrund ihres Alters als Habitate nicht von größerer Bedeutung, bleiben 

jedoch auch im Wesentlichen erhalten. Die als Grünland vorhandenen Flächen sind in-

tensiv genutzt, größtenteils relativ artenarm und teilweise stark überformt. 

Aufgrund der nur geringen Strukturvielfalt und den Störungswirkungen im Umfeld 

durch Verkehr usw. ist im Plangebiet also nutzungs- und strukturbedingt nicht mit dau-

erhaften Vorkommen von natur- und artenschutzrechtlich relevanten Tier- oder Pflan-

zenarten in Bezug auf §§ 42 und 43 BNatSchG und § 21a BNatSchG zu rechnen. Ein 

dauerhaftes Vorkommen von streng oder besonders geschützten Tieren gemäß § 10 

Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG kann daher ausgeschlossen werden. 

Zur Vermeidung der artenschutzrechtlichen Konflikte, werden z.B. Maßnahmen, wie 

Zeitfenster zur Entfernung von Gehölzen, Bäumen und Gebäuden beschrieben bzw. 

sind auch bereits gesetzlich verankert. Weitere Maßnahmen sind gemäß der Speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) im Hinblick auf das fehlende Vorkommen seltener 

oder streng geschützter Arten nicht erforderlich. Damit sind zusammenfassend keine 

erheblichen Beeinträchtigungen der Belange des Schutzguts Pflanzen / Tiere, biologi-

sche Vielfalt in der Planung zu erwarten. 
 

 Mensch und seine Gesundheit 

Die Belange des Schutzgutes Mensch und seine Gesundheit sind im vorliegenden Be-

bauungsplan unter Berücksichtigung der Ausweisung als Sondergebiet für großflächi-

gen Einzelhandel berücksichtigt. Mögliche negative Auswirkungen von Luftschadstof-

fen sind hinsichtlich der insgesamt gut durchlüfteten Lage und der bestehenden Ver-

kehrsverhältnisse und deren möglichen Veränderungen nicht zu erwarten. Weitere As-

pekte zum Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sind nach derzeitigem Stand nicht 

planungsrelevant. 
 

 Kultur- und Sachgüter 

Das Schutzgut wird durch die Planung nicht berührt, daher hier keine Auswirkungen. 
 

 Übergeordnete Planungsziele 

Regionalplanerische Belange sind aufgrund der Lage im bestehenden Siedlungsbereich 

und der geplanten Nutzung nur hinsichtlich der Einzelhandelsthematik betroffen. Diese 

spielt aber bezüglich der Frage der Einhaltung des Integrationsgebotes des Lebensmit-

telmarktes für die Umweltverträglichkeit keine Rolle. Wesentliche Wechselwirkungen 

zwischen den Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 
 

 

3. Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete 

und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien): 

 

1. 

Natura 2000-Gebiete          

(§ 7 Abs. 1 Nr. 8 

BNatSchG), 

FFH-Gebiete, Vogel-

schutzgebiete 

Im unmittelbaren Umgriff des Plangebiets bestehen 

ein FFH- sowie ein Vogelschutzgebiet. Das Vorkom-

men streng geschützter Vogelarten im Plagebiet 

wurde geprüft. Ebenso wurden alle weiteren europa- 

oder landesrechtlich geschützten Tierarten im Plan-

gebiet untersucht. Für alle diese Arten konnte keine 

Betroffenheit durch die Planung festgestellt werden 
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und nutzbare Habitate waren ebenfalls nicht beein-

trächtigt. Durch den neuen Einzelhandelsmarkt ent-

stehen auch keine negativen Effekte auf die Umge-

bung. Somit keine Betroffenheit dieser Gebiete. 

 

2. 
Naturschutzgebiete 

(§ 23 BNatSchG) 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie 

auch im unmittelbaren Umgriff keine derartigen Ge-

biete vorhanden. Somit keine Betroffenheit dieser 

Gebiete. 

 

3. 

Nationalparke und Natio-

nale Naturmonumente 

(§ 24 BNatSchG) 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie 

auch im unmittelbaren Umgriff keine derartigen Ge-

biete oder Strukturen vorhanden. Somit keine Betrof-

fenheit dieser Gebiete. 

 

4. 

Biosphärenreservate           

(§ 25 BNatSchG), 

Landschaftsschutzgebiete   

(§ 26 BNatSchG) 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie 

auch im unmittelbaren Umgriff keine derartigen Ge-

biete vorhanden. Somit keine Betroffenheit dieser 

Gebiete. 

 

5. 
Naturdenkmäler 

(§ 28 BNatSchG) 

Es werden keine Naturdenkmäler beeinträchtigt, da 

keine dieser geschützten Einzelstrukturen im Plange-

biet besteht. Im Umgriff befindliche Naturdenkmäler 

sind auf der Nordseite des Kochers in ausreichender 

Entfernung. Somit keine Betroffenheit dieser Struk-

turen. 

 

6. 

Geschützte Landschafts-

bestandteile (§ 29 

BNatSchG) 

Es werden keine geschützten Landschaftsbestand-

teile beeinträchtigt, da keine dieser geschützten 

Strukturen im Plangebiet oder der unmittelbaren Um-

gebung bestehen. Somit keine Betroffenheit dieser 

Strukturen. 

 

7. 
Gesetzlich geschützte Bi-

otope (§ 30 BNatSchG) 

Der Kocher ist hier angrenzend als naturnaher Be-

reich fließender Binnengewässer einschließlich ihrer 

Ufervegetation sowie als Auwald im Sinne eines Of-

fenlandbiotops geschützt. In das Gewässer selbst 

sowie in die eigentlichen Uferböschungen wird durch 

die Planung nicht eingegriffen. Der Auwaldbereich 

wird im Zuge der Planung durch eine Pflanzbindung 

geschützt, so dass keine Eingriffe in die geschützten 

Bereiche erfolgen dürfen. Somit keine Betroffenheit 

dieser Strukturen. 

 

8. 

Wasserschutzgebiete          

(§ 51 WHG), 

Heilquellenschutzgebiete    

(§ 53 Abs. 4 WHG), 

Risikogebiete                       

(§ 73 Abs. 1 WHG), 

Überschwemmungsge-

biete (§76 WHG) 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasser-

schutz-, Heilquellenschutz-, Risiko und gemäß den 

Vorabstimmung mit allen Fachbehörden auch außer-

halb von Überschwemmungsgebieten gemäß WHG. 

Eine Betroffenheit kann nur bei extremen Hochwäs-

sern nicht ausgeschlossen werden, was aber keinen 

schützenswerten Belang darstellt. Somit keine Be-

troffenheit dieser Gebiete.  

 

9. 

Gebiete in denen die in 

Vorschriften der Europäi-

schen Union festgelegten 

Umweltqualitätsnormen 

bereits überschritten sind 

Derartige Gebiete sind durch die Planung nicht be-

rührt. Somit keine Betroffenheit dieser Gebiete. 

 
10

. 

Gebiete mit hoher Bevöl-

kerungsdichte, insbeson-

dere Zentrale Orte im 

Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte sind nicht ne-

gativ betroffen. 
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Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 

des Raumordnungsgeset-

zes 

 

11

. 

In amtlichen Listen oder 

Karten verzeichnete 

Denkmäler, Denkmalen-

sembles, Bodendenkmä-

ler oder Gebiete, die von 

der Denkmalschutzbe-

hörde als archäologisch 

bedeutende Landschaften 

eingestuft worden sind. 

Denkmalgeschützte Strukturen oder archäologisch 

bedeutsame Landschaften werden von der Planung 

nicht berührt. Somit keine Betroffenheit dieser Struk-

turen. 

 

4.3 Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 

 

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens sind anhand der unter den Num-

mern 4.1 und 4.2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen; dabei ist insbesondere folgenden Ge-

sichtspunkten Rechnung zu tragen: 

4.3.1 
Art und Ausmaß der 

Auswirkungen 

Aufgrund der integrierten Lage des Plangebiets im Sied-

lungsbereich sowie den bestehenden Vorbelastungen 

durch Bebauung und Versiegelung sind die Auswirkun-

gen der Planung überschaubar. Durch die Planung wird 

der Versiegelungsgrad nicht erhöht, ggf. können sogar 

Teilbereiche entsiegelt werden. Vorhandene Infrastruk-

turen wie die Bundesstraße B 19 zur Erschließung und 

Kanäle zur Entwässerung werden synergetisch genutzt 

und das bestehende Regenrückhaltebecken wird mo-

dernisiert.  

Durch die Attraktivierung des bestehenden Einzelhan-

delsmarktes an der Bahnhofstraße und dessen Verlage-

rung an einen anderen Standort wird sich das Verkehrs-

aufkommen zukünftig im Nahbereich etwas erhöhen. 

Durch die gleichzeitige Verlagerung der bisherigen Nut-

zung als Recyclinghof werden aber auch bestehende 

Verkehrsströme entfallen, so dass zusammengenom-

men keine wesentlichen Erhöhungen des Verkehrsauf-

kommens zu erwarten sind. 

Umweltbelange wurden vertiefend untersucht und mit 

den Fachbehörden lösungsorientiert abgestimmt. Insge-

samt ergeben sich durch die Planung keine erheblich ne-

gativen Auswirkungen auf die gemäß UVPG zu prüfen-

den Kriterien. 

4.3.2 
Grenzüberschreitende 

Wirkungen 

Nicht gegeben. 

4.3.3 

Schwere und Komple-

xität der Auswirkun-

gen 

Durch das Bauvorhaben eines großflächigen Lebensmit-

telmarktes mit maximal 1.930 m² Verkaufsfläche, inklu-

sive Backshop sowie zugehörigen Lager- und Sozialräu-

men und Außenbereichsflächen mit Stellplätzen, Zufahr-

ten, Nebenanlagen usw. ergeben sich keine Auswirkun-

gen, die in ihrer Schwere oder Komplexität über dem Ni-

veau von vergleichbaren Vorhaben liegen. Am gewähl-

ten Standort werden keine zusätzlichen oder besonders 

gravierenden Auswirkungen verursacht. 
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4.3.4 
Wahrscheinlichkeit der 

Auswirkungen 

Die beschriebenen Auswirkungen werden durch das 

Bauvorhaben eintreten und sind bei einer Umnutzung 

der bestehenden Flächen des Bauhofs bzw. des Recyc-

linghofs unvermeidbar. Durch die umfangreichen Unter-

suchungen und Abstimmungen im Bebauungsplanver-

fahren sind die Auswirkungen bereits gut aufgearbeitet 

und prognostizierbar. 

4.3.5 

Zeitpunkt, Dauer, Häu-

figkeit und Umkehrbar-

keit der Auswirkungen 

Neben temporären Auswirkungen während der Bau-

phase sind die beschriebenen Auswirkungen projektbe-

zogen und in diesem Sinne dauerhaft. Im Bebauungs-

plan sind verschiedene Maßnahmen zur Minimierung 

der Auswirkungen getroffen. Die Auswirkungen können 

dadurch entsprechend der Nutzung vermindert werden 

und sind als vertretbar bzw. als nicht erheblich gemäß 

UVPG anzusehen.  

4.3.6 
Zusammenwirken von 

Auswirkungen 

Wechselwirkungen oder kumulative Auswirkungen sind 

nicht gegeben. 

4.3.7 

Möglichkeiten der 

Minderung der Auswir-

kungen 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurden bereits 

diverse Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen, 

bspw. bezüglich Versiegelungsgrad, Regenwasserma-

nagement, Schutz von Grünstrukturen, Gewährleistung 

der Grundwasserbehandlung oder Gestaltung des Bau-

körpers getroffen.  

 

5.0 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Zulässigkeit der geplanten Nutzungen im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes „Sondergebiet Ortseingang-West“ in Gaildorf  ist im Sinne des UVPG vertretbar, da sich 

durch die Maßnahmen zur Minimierung bzw. aufgrund der bestehenden Situation im Plangebiet 

keine erheblichen Auswirkungen ergeben. 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden alle relevanten Auswirkungen untersucht 

und soweit erforderlich durch Gutachten überprüft. Ferner fanden diverse Abstimmungen zu 

den umweltbezogenen Fragestellungen mit den zuständigen Fachbehörden statt. Auf dieser 

Grundlage wurden entsprechende Festsetzungen in den Bebauungsplan, soweit erforderlich, 

aufgenommen. 

 

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c UVPG für einen Einzelhandelsmarkt mit 

einer Geschossfläche zwischen 1.200 m² und 5.000 m², der im Rahmen eines vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes in der Stadt Gaildorf zugelassen werden soll, ergibt, dass durch die Pla-

nung voraussichtlich keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 

eine förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVPG somit nicht durchgeführt werden 

muss. 
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